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Beantwortung 
der Anfrage der Abgeordneten Dro Scrinzi 
und Genossen an die Frau Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz betreffend 
Verwendung von Chloroform für Zahnpasten 
(Zlo 244/J-NR/1972) 

In der gegenständlichen Anfrage wird an die Frau 
Bundesminister folgende Frage gerichtet: 

\.ferden Sie Vorsorge treffen, daß zukünftig in 
Ost.erreich keine chloroformhältigen Zahnpasten verkauft 

-werden dürfen? 

In Beantwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

Bei den inden letzten Jahren von der Bundesanstalt 
für Lebensmitteluntersuchung in Wien routinemäßig vorgenom­
menen Untersuchungen amtlich gezogener Probenmuster von 
Zahnpasten ergab sich in keinem Fall ein Anhaltspunkt für 
das Vorhandensein von Chloroform in Zahnpasten. 

Gemäß den Richtlinien des Österreichischen Lebensmit­
telbuches darf Chloroform bei Zahnpasten nicht verwendet 
werden. Eine Verwendung dieses Stoffes würde einen Bean­
standungsgrund nach demLebe.h~mittelgesetz bildeno 

In Ansehung dieser Sachlage sehe ich derzeit keine 
Veranlassung für die Ergreifung weiterer Maßnahmeno 
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